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Drittes Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes

Drucksache: 609/17

I. Zum Inhalt

Bereits das Zweite Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes, das am 
27. Juli 2016 in Kraft getreten ist, sollte Betreibern von drahtlosen lokalen 
Netzwerken (Wireless Local Area Network - WLAN) die notwendige 
Rechtssicherheit bringen, um ihr WLAN Dritten anbieten zu können, ohne 
dabei befürchten zu müssen, für Rechtsverstöße Dritter abgemahnt oder haftbar 
gemacht zu werden. 

Am 15. September 2016 hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)  
sein Urteil in der Rechtssache C-484/14 (Mc Fadden gegen Sony Music) 
bekannt gegeben. Der EuGH verneint eine Haftung auf Schadensersatz für 
Rechtsverstöße Dritter, stellt aber zugleich fest, dass ein Gericht oder eine 
nationale Behörde gegen einen WLAN-Betreiber eine Anordnung erlassen 
kann, um der Wiederholung einer Rechtsverletzung vorzubeugen. Dies könne 
etwa auch durch einen passwortgeschützten Zugang erreicht werden, bei dem 
die Nutzer ihre Identität offenbaren müssen.

Ziel des vorliegenden Gesetzes ist es, WLAN-Betreibern dahingehend so weit 
wie möglich Rechtssicherheit zu verschaffen, damit dem gestiegenen Bedürfnis 
nach einem öffentlichen Zugang zum Internet auch unter Nutzung von WLAN 
entsprochen werden kann. 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird im Telemediengesetz der Umfang der 
Haftungsbeschränkung für Internetzugangsanbieter klar geregelt. Darüber 
hinaus werden diese von einem Großteil der bisher bestehenden 
Kostentragungspflicht, insbesondere bei Abmahnungen, befreit. Schließlich 
wird klargestellt, dass WLAN-Betreiber nicht von einer Behörde verpflichtet 
werden dürfen, Nutzer zu registrieren, ihr WLAN nicht mehr anzubieten oder 
die Eingabe eines Passworts zu verlangen, obgleich dies auf freiwilliger Basis 
weiterhin möglich bleibt. Ebenso wird geregelt, unter welchen Bedingungen 
Nutzungssperren im Einzelfall möglich sind, um die Wiederholung einer 
konkreten Rechtsverletzung zu verhindern. 

Der Bundesrat hatte den ursprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung im 
Mai 2017 im so genannten Ersten Durchgang beraten und lediglich kleinere
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technische Änderungen vorgeschlagen. 

Der Deutsche Bundestag nahm den Entwurf am 29. Juni 2017 in leicht 
veränderter Form an.

II. Empfehlung des Wirtschaftsausschusses

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen 
Antrag gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht zu stellen. 


